




§7

Anzeigepflicht bei Schäden 

1. Mitglieder haben bei Veranstaltungen des Vereins erlittene Körper- und Sachschäden unverzüglich

dem Vorsitzenden oder seinen Stellvertretern zu melden.

§8

Mitgliedsbeitrag 

1. Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung

durch gesonderte Beitragsordnung festgelegt wird. Mit Aufnahmeantrag in den Verein erkennt das

Mitglied die jeweils gültige Beitragsordnung an.

2. Der jährliche Beitrag ist im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres zu entrichten. Endet die

Mitgliedschaft unterjährig, so ist der Beitrag anteilig bis zum Austrittsmonat zu entrichten.

3. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§9

Organe 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Der Vorstand vertritt den 

Verein gerichtlich und außergerichtlicp. 

§10

Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus mindestens folgenden Vereinsmitgliedern

a) dem Vorsitzenden

b) dem 1. Stellvertreter

c) dem 2. Stellvertreter

d) dem Schriftführer

e) dem Kassenwart

2. Die unter Absatz 1 a-e genannten Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 

die Dauer von 4 Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet ein 

Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für 

den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds. Sie sind in geheimer Wahl zu 

wählen.

3. Der Vorsitzende und seine Stellvertreter, der Schriftführer und der Kassenwart dürfen nicht auf

eine Person vereint werden.

4. Außer durch Tod, erlischt das Amt eines Vorstandsmitglieds nur mit dem Ausschluss aus dem 

Verein, durch Amtsenthebung und Rücktritt. Die Mitgliederversammlung kann jederzeit durch 

Beschluss, der eine Zweidrittelmehrheit erfordern, den gesamten Vorstand oder einzelne 

Vorstandsmitglieder ihres Amtes entheben. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich 

ihren Rücktritt erklären.
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